
MTV
Niederösterreichische

^ Regierungsferien,
wie solche

das ganze Jabr hindurch ge¬
halten werden.

Erstlich : Die Wcihnachksfe-
<. ^ rien sind 14. Tage , Der
A Anfang ist vom heiligen Weih - d

nachtstage bis auf heilige dren
Könige.

Die Faschingsfcrken 8 Ta¬
ge , vom lehren Fasckingssonn-
rag an.

Die Osterferien r4- Tage,voin
Palmsonntage angcfangen.

Die Beth - oder Kreuzwoch-
I fcricn , 3 Tage . K

Tic



Die Pfingstfcrien 8 Tage,
vom heiligen Tag angerechnct.

Die Schnittferien 4 Wochen,
vom 16 . Iuly bis wieder r6.
August.

Die Weinferien fangen an
von Michaeli bis Allerheiligen.

Desgleichen sind am St . Se-
bastrant , Mariaopferung , dann
St . Barbararag ebenfalls Fe - !
rien . !

Nk . Die Stadtraths - und
Stadtgerichtsferien werden auf
eben diese Art gehalten.
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